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Wilhelmsdorfer Str. 2 
33659 Bielefeld 

Betriebsanweisung 
gem. §14 GefStoffV 

 

 

 Gefahrstoffbezeichnung 
 

  

Bodenwischpflege auf Seifenbasis 
  

  

  Gefahren für Mensch und Umwelt   

 

 

Verursacht schwere Augenreizung. 

 

 

 Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, 
Anhang XIII. 

 

 Achtung 
Wassergefährdungsklasse: deutlich wassergefährdend 

 

 
 

Reaktivität: Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf. 

 
 

 
 

Chemische Stabilität: Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, 
Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil. 

 
 

 
 

Unverträgliche Materialien: Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und 
Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 

 
 

  Gefährliche Zersetzungsprodukte: Das Produkt ist unter den empfohlenen 
Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil. 

  

     

  Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln   

 

 

• Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten. 

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

• Augenschutz tragen. 

• BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

• Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Am Arbeitsplatz nicht essen, 
trinken, rauchen, schnupfen.  

• Hinweise zum sicheren Umgang: Nur im Originalbehälter aufbewahren.  

• Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Für ausreichende Lüftung 
sorgen. 

 

 

 

 

 

  • Atemschutz: Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen 
Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. 

• Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille. 

• Körperschutz: Körperschutz: nicht erforderlich. 

• Handschutz: nicht erforderlich 
Empfehlung bei Umgang mit größeren Mengen oder im Gefahrenfall: 
DIN-/EN-Normen: EN ISO 374  
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). 
Durchbruchszeit:: 480 min.  
Dicke des Handschuhmaterials : 0,11 mm 
 

• Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Produkt nicht 
unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. 

 

 



     

 Verhalten im Gefahrfall (Unfalltelefon: siehe Aushang)  

 Feuer-
wehr: 
112 

• Im Brandfall: Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die 
Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

• Bei ungewollter Freisetzung: Berührung mit den Augen vermeiden.  
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.  
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.  
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder 
Ölsperren).  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, 
Universalbinder) aufnehmen. 

  

 • Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl / alkoholbeständiger Schaum / 
Kohlendioxid (CO2) / Trockenlöschmittel / Löschpulver 
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

• Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl 

  

    

  Erste Hilfe (Ersthelfer: siehe Aushang)   

 

 
 

Arzt: 
112 

• Allgemeine Hinweise: Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.  
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, 
Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). 

  

 • Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: 
Wasser.  
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. 

 

  • Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder 
mit Wasser spülen. 
Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen. 

 

  • Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen.  
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, 
Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). 

 

  • Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen.  
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 

 

     

  Sachgerechte Entsorgung   

  • Entsorgungsverfahren: Die Zuordnung der 
Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV 
branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.  

• Verpackung: Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung 
zugeführt werden. 

  

  Stand: 05/2023  
  DE   

 


